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 Veröffentlicht am 23.10.2001

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

ABGB §1151 Abs1;

AZG §1 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Für das Vorliegen eines Arbeitsvertrages kommt es entscheidend auf die Erbringung von Dienstleistungen in

persönlicher Abhängigkeit an und nicht darauf, ob Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Rechtsfolgen des

Arbeitsvertrages vermeiden wollen.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7
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